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Im Zuge der angestrebten Verkehrswende in der vom Klimawandel beeinflussten Gesellschaft durch die Ab-

kehr von fossilen Energieträgern gewinnt das Fahrrad zunehmende Bedeutung als nachhaltige individuelle

Mobilitätslösung. Seit einigen Jahren nehmen zusätzlich E-Scooter eine maßgebliche Rolle als Verkehrsmittel

im urbanen Verkehr ein. Beide gelten als Vulnerable Road Users (VRU), deren Sicherheit im Verkehrsge-

schehen im Rahmen der Vision Zero als gesellschaftliches Ziel gilt. Ein sicherheitsrelevantes Manöver stellen

hierbei Überholvorgänge zwischen VRU dar, die im Gegensatz zu Überholmanövern zwischen PKW bisher

wenig untersucht wurden.

Ziel der Arbeit ist die Analyse des Überholverhaltens zwischen VRU anhand von in Messkampagnen im

urbanen Raum erhobenen Trajektoriendaten. Die Untersuchung bildet eine Basis für die Modellierung des

Verkehrsgeschehens, indem sie Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten für realistische mikroskopische Verkehrs-

simulationen erbringt. Dabei können Rückschlüsse auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie z.B. zu

Mindestabständen, gezogen werden.
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KAPITEL 1

EINLEITUNG

1.1. Problemstellung und Motivation

Die Klimakrise bildet im Jahr 2023 ein bestimmendes Thema in der medialen Berichterstattung

und gilt als eine gesamtgesellschaftlich relevante ökologische, politische und ökonomische Ent-

wicklung [1]. Zahlreiche Trends und Maßnahmen in diesen Bereichen leiten sich aus den Be-

streben zum Aufhalten des Klimawandels beziehungsweise der Abminderung seiner Folgen ab.

Dabei bezeichnet der Klimawandel im Allgemeinen die hauptsächlich durch den Menschen ver-

ursachte Erwärmung der erdober�ächennahen Luftschichten und Ozeane seit ungefähr der Mitte

des 20. Jahrhunderts. Als Hauptverursacher des Klimawandels gilt der seit der Industrialisie-

rung gestiegene Ausstoß sogenannter Treibhausgase, zu denen in diesem Kontext maßgeblich

Kohlenstoffdioxid (CO2) zählt. [2] [3] Unter der Klimakrise werden ergänzend die weltweiten

gesellschaftlichen Auswirkungen und Konsequenzen des Klimawandels verstanden, die es zu

verhindern gilt, beispielsweise die Zerstörung von Lebensräumen oder die Gefährdung von Men-

schenleben durch Extremwetterereignisse [4].

Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Verkehrssektor. Dieser war im Jahr 2019

bedingt durch seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Deutschland verantwortlich für

den Ausstoß von 164,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, was einem Anteil von 20,7 Prozent

der landesweiten Gesamtemissionen entspricht. Damit stellt der Verkehrs- nach dem Energiesek-

tor den zweitgrößten Verursacher der jährlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland dar. [5]

Zwar sind die spezi�schen Emissionen pro zurückgelegtem Kilometer seit 1995 deutlich gesun-

ken. So hat sich der CO2-Ausstoß gegenüber dieses Vergleichsjahres um 11,9 Prozent reduziert.

Dies ist vor allem auf politische Maßnahmen wie die Verschärfung von Abgasvorschriften oder

Qualitätsvorgaben für eingesetzte Treibstoffe zurückzuführen. Dennoch haben sich die gesam-
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ten CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs (MIV), zu dem Personenkraftwagen

(Pkw) und Personenkrafträder zählen, seit 1995 erhöht. Diese Erhöhung geht vor allem auf die

Zunahme der Fahrleistung zurück, die in diesem Zeitraum um 28,6 Prozent gestiegen ist. [6] [7]

Ein angestrebter politischer und gesellschaftlicher Trend zur Reduzierung dieser Emissionen und

damit einer klimafreundlicheren Ausrichtung des Verkehrssektors ist die sogenannte Verkehrs-

oder Mobilitätswende, die eine grundlegende Neuausrichtung des öffentlichen Verkehrs, vor al-

lem in Hinblick auf ökologische Zielsetzungen, fordert [8]. Hierbei lassen sich im Bereich des

Personenverkehrs unter anderem zwei Handlungsfelder aufzeigen: Zum einen soll durch den Aus-

bau der Elektromobilität der Umstieg von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die auf fossile

Brennstoffe angewiesen sind, auf umweltverträglichere Varianten wie elektrisch betriebene Fahr-

zeuge erfolgen. Die Förderung der E-Mobilität ist beispielsweise im Klimaschutzprogramm 2023

der Bundesregierung festgelegt. [9] Zum anderen wird die Umverteilung des Modal Splits vom

MIV auf emissionsärmere beziehungsweise -lose Verkehrsmittel angestrebt. Dazu zählen neben

dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) das Zufußgehen, der Radverkehr sowie die zu-

nehmende Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scooter. [7] [10]

Letztere angestrebte Entwicklung wird vor allem im städtischen (urbanen) Verkehrsgeschehen

langfristig für die geplante Zunahme von sogenannten vulnerablen Verkehrsteilnehmenden (vul-

nerable road users, VRU) sorgen, zu denen Zufußgehende, Fahrradfahrende und die Nutzenden

von E-Scootern zählen [11] [12]. Diese zeichnen sich durch ihren mangelnden Schutz im Fal-

le eines Unfalls aus, wie ihn beispielsweise die Fahrgastzelle eines Pkw bietet. Daher sind sie

im Verkehrsgeschehen einem besonders hohen Risiko von Verletzungen ausgesetzt. [13] Nach

Schätzungen des Umweltbundesamtes ließen sich bis zu 30 Prozent der Fahrten, die im urbanen

Raum im MIV gefahren werden, mit dem Fahrrad zurücklegen [11]. Zeitgleich nimmt seit der

Einführung im Jahr 2019 die Zahl der Nutzenden von E-Scootern stetig zu [14].

Eine weitere relevante Entwicklung im Mobilitätsbereich stellt das sogenannte autonome Fahren

dar, das generell die Nutzung von Fahrzeugen beschreibt, in denen die Mitfahrenden nicht für die

Führung des Fahrzeugs verantwortlich sind, sondern dieses alle Fahrfunktionen vollumfänglich

selbst ausführt [15]. Zu diesen Fahrfunktionen zählen neben beispielsweise Fahrstreifenwechseln,

dem Einordnen in den �ießenden Verkehr und Folgefahrten auch Überholvorgänge, die als eine

besonders komplexe und herausfordernde Situation im Verkehrsgeschehen gelten [16].

Ein maßgebliches Ziel der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ist die Reduzierung von Un-

fällen und allgemeine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Eliminierung menschlicher

Fehler und einer menschlichen Fahrenden gegenüber verbesserten Entscheidungs�ndung [17].
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Die ausschließliche Überprüfung dieser autonomen Fahrsysteme im realen Verkehrsgeschehen

durch Testfahrten auszuführen ist aufgrund der Vielzahl der möglicherweise auftretenden Ver-

kehrssituationen nicht möglich. Stattdessen werden die Fahrfunktionen zusätzlich anhand reali-

tätsnaher Verkehrsmodellierungen validiert, die wiederum auf Analysen von im realen Verkehr

erhobenen Bewegungsdaten basieren. Diese lassen Rückschlüsse auf mögliche und wahrschein-

liche Verhaltensweisen aller am Verkehrsgeschehen beteiligten Verkehrsobjekte zu. [15] [18]

Durch die zunehmende Anzahl von VRU im Verkehrsgeschehen, insbesondere im urbanen Raum,

und deren generell hohe Gefährdung im Straßenverkehr stellt die Analyse von Interaktionen die-

ser Verkehrsteilnehmenden eine relevante Basis für derartige Verkehrsmodellierungen dar. Über-

holvorgänge als besonders komplexe Verkehrssituation werden daher im Rahmen dieser Arbeit

anhand von realen im urbanen Raum erhobenen Verkehrsdaten auf relevante Parameter und ihre

Kritikalität untersucht.

1.2. Aufbau der Arbeit

Nach der Einführung in den thematischen Kontext dieser Arbeit über die begründete Zunah-

me von VRU im Straßenverkehr sowie deren Relevanz für die Verkehrsmodellierung folgt eine

Kurzvorstellung des Instituts für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt e.V. (DLR).

Im Anschluss werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen für den thematischen Kontext

dieser Arbeit zusammengetragen. Hierzu zählt als erstes die Verkehrsentwicklung, die die soge-

nannte Vision Zero und weitere Ausführungen zur Mobilitätswende beinhaltet. Die rechtlichen

Grundlagen umfassen straßenverkehrsrechtlichte Vorschriften, wie die Straßenverkehrs-Ordnung

und die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr, eine

Zusammenfassung der aktuellen Rechtsprechung bezüglich Unfällen bei Überholvorgängen zwi-

schen Radfahrenden sowie eine Unterscheidung der in Deutschland vorhandenen Radverkehrs-

anlagen.

Im nächsten Schritt folgt eine Einführung in die Verkehrsdatenanalyse mit einer kurzen Historie

und Grundlagen der Datenerhebung und die Relevanz der Modellierung von Verkehrsdaten für

die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen. Weiterhin werden Surrogate Measures of Safety als

Maß für die Kritikalität von Verkehrssituationen beschrieben und anhand einiger Beispiele erläu-

tert.
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Den letzten Abschnitt der theoretischen Grundlagen bildet der Stand der Forschung, der Über-

holvorgänge zwischen Kraftfahrzeugen, zwischen Kraftfahrzeugen und vulnerablen Verkehrsteil-

nehmenden und zwischen vulnerablen Verkehrsteilnehmenden unterscheidet. Außderdem werden

Überholvorgänge in das statistische Unfallgeschehen eingeordnet.

Im Kapitel 3 wird zunächst die Messkampagne zur Erhebung der Daten beschrieben, auf de-

nen die Analysen dieser Arbeit basieren. Dies umfasst den Projekthintergrund, den Messort und

potentielle Einschränkungen. Im Anschluss folgt eine Untersuchung der Datenbasis hinsichtlich

deren Erzeugung, Relevanz und Güte. Außerdem sind grundlegende Auswertungen der Daten

hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und der gefahrenen Geschwindigkeiten im Messbereich

enthalten. Zuletzt wird die Methodik der Auswertung, insbesondere die algorithmische Detektion

der Überholvorgänge, erläutert.

Es folgen in Kapitel 4 die Ergebnisse der Analysen, die zunächst den Ablauf der Vorverarbei-

tung der Überholvorgänge und deren algorithmische Auswertung beinhaltet. Im nächsten Schritt

werden die Parameter Time-to-collision und seitlicher Abstand der Überholvorgänge sowie deren

räumliche Verteilung analysiert.

Zuletzt erfolgt in Kapitel 5, vor dem abschließenden Fazit (Kapitel 6), in der Diskussion eine

kritische Würdigung der erzielten Ergebnisse und deren Einordnung in den theoretischen Kontext,

sowie Empfehlungen für die weiterführende Forschung.

1.3. Kurzvorstellung des Deutschen Zentrums für Luft-

und Raumfahrt e.V.

Die vorliegende Arbeit ist in Zusammenarbeit mit der Gruppe Informationsgewinnung und Mo-

dellierung am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-

fahrt e.V. (DLR) verfasst worden. Das DLR betreibt seit der Gründung 1907 mit aktuell ca. 10 000

Mitarbeitenden Forschung und Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt als Forschungszentrum

der Bundesrepublik Deutschland. Neben der Luft- und Raumfahrt zählen Energie und Verkehr,

Sicherheit und Digitalisierung zu den Forschungsbereichen. [19] [20]

Die Hauptaufgabe des Instituts für Verkehrssystemtechnik an den Standorten Braunschweig und

Berlin ist die Gestaltung der sicheren und ef�zienten Mobilität von Menschen und Gütern. Hier-

zu gehört unter anderem der Betrieb von Großforschungsanlagen wie Simulationslaboren sowie

die Entwicklung von anwendungsorientierten Systemen zur Assistenz und Automation. Zu den
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Großforschungsanlagen zählt die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität, welche alle Be-

reiche der Verkehrsforschung durch Testfelder, Simulationen und Fahrzeuge abbilden kann. Ein

wichtiger Teil davon ist die Forschungskreuzung am Braunschweiger Innenstadtring, deren Daten

beispielsweise zur Entwicklung von Algorithmen und Assistenzsystemen für autonomes Fahren

verwendet werden. [21] [22]

Die Organisationseinheit Informationsgewinnung und Modellierung ist innerhalb des Instituts für

die Verarbeitung und Analyse von zeitlichen und räumlichen Verkehrsdaten, die der Identi�kation

und Prognose verkehrlicher Situationen und Systemzustände dienen, zuständig [23].





KAPITEL 2

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1. Verkehrsentwicklung

2.1.1. Vision Zero

Die sogenannte Vision Zero bezeichnet eine Sicherheitsstrategie, die unter anderem vom Bundes-

ministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) [24], dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V.

(DVR) [25] und der Kommission der Europäischen Union (EU) [26] verfolgt wird. Ihr vorange-

stelltes Ziel ist die Vermeidung von tödlichen Unfällen sowie Unfällen mit schweren Verletzungs-

folgen im Straßenverkehr [25]. Die Vision Zero ist ebenfalls in der Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), die die Umsetzung der Straßenverkehrs-

Ordnung (StVO, s. Kapitel 2.2.1) durch die Straßenverkehrsbehörden regelt, als oberstes Ziel und

Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen festgeschrieben [27].

Der DVR fordert zur Erreichung der Vision Zero eine konsequente Ausrichtung verkehrlicher

Regelwerke und politischer Maßnahmen auf die Priorisierung der Verkehrssicherheit [25]. Das

BMDV, das Mitglied im DVR ist, strebt ausgehend vom Referenzjahr 2021 eine Verringerung der

Verkehrstoten um 40 Prozent bis 2030 an [28]. Um dieses Ziel zu erreichen sollen verschiedene

Maßnahmen umgesetzt werden, die imVerkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung 2021

bis 2030festgeschrieben sind. Unter anderem soll die Weiterentwicklung des automatisierten,

autonomen und vernetzen Fahrens vorangetrieben werden. Da mehr als 90 Prozent aller Unfälle

im Straßenverkehr durch menschliches Versagen, beispielsweise in Form von Fahrfehlern, verur-

sacht werden, stellen diese Entwicklungen in Kombination mit der zunehmenden Verbreitung von

Fahrassistenzsystemen ein wichtiges Potential zur Reduzierung von Verkehrsunfällen dar. [29]

Eine weitere Maßnahme ist die Verbesserung der Sicherheit für Radfahrende durch entsprechen-
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de Anpassungen und den Ausbau der spezi�schen Infrastruktur im Rahmen der Radverkehrsof-

fensive. Die Radverkehrsoffensive bezeichnet ein Maßnahmenpaket des BMDV, das den Ausbau

des Radverkehrs in Deutschland fördern soll, zum Beispiel durch die Schaffung eines sicheren

Radwegenetzes. [30]

Die EU-Kommission hat sich darüber hinaus die vollständige Vermeidung aller Verkehrstoten

in allen EU-Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2050 zum Ziel gesetzt [31]. Hierzu werden in den

Mitgliedsstaaten Maßnahmen zur erhöhten Sicherheit der Infrastruktur und der verwendeten Ver-

kehrsmittel vorangetrieben [32]. Dazu zählen beispielsweise die Herausgabe von Richtlinien zum

sicheren Infrastrukturausbau sowie Regularien mit verbindlichen Vorgaben für zu implementie-

rende Fahrassistenzsysteme neuzugelassener Fahrzeuge [33] [34]. Außerdem soll die Straßennut-

zung beispielsweise für VRU durch EU-weite Initiativen sicherer gestaltet und die unmittelbare

Versorgung von Unfallopfern, zum Beispiel durch die Vorschrift automatischer Notrufsysteme in

neuzugelassenen Pkw, verbessert werden [35] [36].

2.1.2. Mobilitätswende

Die Verkehrswende bezeichnet in Deutschland die systematische Ausrichtung des Verkehrssys-

tems auf umweltfreundliche Mobilitätslösungen [8]. Im Hinblick auf die Mobilität, die die Mög-

lichkeiten der Gesellschaft zur Überbrückung räumlicher Distanzen angibt [37], beinhaltet die

Verkehrswende Maßnahmen wie die Reduktion des MIV zugunsten des ÖPNV, Fuß- und Rad-

verkehrs. Diese stellen nachhaltige individuelle Mobilitätslösungen dar, die im besonderen Maße

ausgebaut werden sollen. Unterstützt wird die Verkehrs- von der Antriebswende, innerhalb derer

die Nutzung fossiler Brennstoffe zum Antrieb motorisierter Verkehrsmittel durch klimaneutrale

Energieträger, zum Beispiel die Elektromobilität, ersetzt werden soll. Beide Faktoren zielen auf

die Reduktion beziehungsweise vollständige Vermeidung von CO2-Emissionen durch verkehrli-

che Aktivitäten ab. [8]

Die Verkehrswende ist Teil desKlimaschutzplans 2050der Bundesregierung. Hier sind zum einen

die Dekarbonisierung des Verkehrssystems und die Weiterentwicklung elektri�zierter Fahrzeu-

gantriebe bei gleichzeitiger Sicherung der gesellschaftlichen Mobilität, zum anderen die Aus-

richtung der Gestaltung des Straßenraums auf den Anstieg des Fuß- und Radverkehrs festge-

schrieben. [38]

Auch derBundesverkehrswegeplan 2030des Bundesministeriums für Verkehr und digitale In-

frastruktur (BMVI) sieht die Förderung des Radverkehrs als wichtige Maßnahme einer umwelt-

schonenden und zusätzlich gesundheitsfördernden Mobilitätsstrategie vor. Zur Förderung zählen
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der Ausbau der Radinfrastruktur und Investitionen in die Verkehrssicherheit der Radfahrenden,

beispielsweise durch Aufklärungsmaßnahmen. [39]

Die Strategie der Bundesregierung im Bezug auf die Förderung des Radverkehrs ist zusätzlich im

Nationalen Radverkehrsplan 3.0des BMVI festgehalten. Laut des Radverkehrsplans beträgt die

durchschnittliche Strecke, die im Jahr 2017 während einer Fahrradfahrt zurückgelegt wurde, 3,7

Kilometer. Außerdem wird herausgestellt, dass das Fahrrad für 15 Prozent der Wege in Großstäd-

ten gegenüber sieben Prozent im ländlichen Raum verwendet wurde. [40]

Dieser Punkt wird durch eine Schätzung des Umweltbundesamts aufgegriffen, die angibt, dass

bis zu 30 Prozent aller Autofahrten in Ballungsgebieten auf den Radverkehr verlagert werden

können. Vor allem für Autofahrten mit einer Länge unter fünf Kilometern biete sich demnach

die Nutzung des Fahrrads durch seine höhere Schnelligkeit an. An dieser Stelle wird außerdem

das hohe Potential der Möglichkeit zur Kombination des Radverkehrs mit dem ÖPNV angeführt.

Dies beinhaltet beispielsweise an ÖPNV-Knotenpunkten angeordnete Radleihstationen. Mit die-

sem Konzept kann der Großteil einer üblicherweise mit dem Pkw zurückgelegten Strecke mit dem

ÖPNV absolviert werden, während Kurzstrecken im urbanen Raum von der ÖPNV-Haltestelle

zum Zielpunkt mit dem Fahrrad gefahren werden. Auch hier zeigt sich die besondere Eignung

des Fahrrads als klimaneutrales Verkehrsmittel vor allem im innerstädtischen Verkehr. [11]

Der potentielle Anteil von Elektrokleinstfahrzeugen, insbesondere E-Scootern, an der Verkehrs-

wende ist umstritten. Trotz ihres elektrischen Antriebs gelten sie nur dann als umweltfreundliches

Verkehrsmittel, wenn durch ihre Nutzung Fahrten von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsantrieb

ersetzt werden. [41] Laut einer Erhebung der Unfallforschung der Versicherer aus dem Jahr 2021

ersetzten Fahrten mit E-Scootern nur zu etwa 5 Prozent Fahrten des MIV, aber zu fast 30 Pro-

zent Fahrten mit dem ÖPNV und zu über 50 Prozent Fußwege [42]. Zu ähnlichen Ergebnissen

kommt eine Befragung des DLR und des Deutschen Instituts für Urbanistik aus demselben Jahr.

Hier gaben 11 Prozent der E-Scooter-Nutzenden an, eine Fahrt mit dem eigenen Pkw substituiert

zu haben. [43] Das Umweltbundesamt kommt zu dem Schluss, dass E-Scooter nur dann einen

Beitrag zur Verkehrswende leisten können, wenn ein ähnliches Konzept wie im vorigen Absatz

umgesetzt wird und E-Scooter zum Zurücklegen der sogenannten letzten Meile nach Nutzung

des ÖPNV verwendet werden. Dies könnte zu einem höheren Anteil ersetzter MIV-Fahrten bei-

tragen. [41]
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2.2. Rechtliche Grundlagen

2.2.1. Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Für den Kontext dieser Arbeit sind maßgeblich die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sowie die

Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr als straßenver-

kehrsrechtliche Vorschriften von Relevanz.

Die StVO ist eine Rechtsverordnung auf Bundesebene, die seit 1934 verbindliche Verhaltens-

regeln für alle Teilnehmenden am Straßenverkehr in Deutschland beinhaltet. Sie dient der Ge-

währleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden unter dem Leitgedanken der gegensei-

tigen Rücksichtnahme. [44] Die StVO ist in drei Abschnitte unterteilt: Der erste Abschnitt ent-

hält allgemeine Verkehrsregeln, beispielsweise bezogen auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vor-

fahrtsregelungen und P�ichten von Fahrzeugführenden. Im zweiten Abschnitt sind Zeichen und

Verkehrseinrichtungen erfasst, zu denen unter anderem Lichtsignalanlagen und Verkehrsschilder

zählen. Der dritte Abschnitt legt die Durchführungs-, Bußgeld- und Schlussvorschriften fest. [45]

Die Umsetzung der StVO ist, wie in Abschnitt 2.1.1 bereits erwähnt, in der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt [27].

Die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (eKFV)

bildet die Grundlage für die Verwendung von Elektrokleinstfahrzeugen (EKF) auf öffentlichen

Straßen in Deutschland [10]. Als EKF werden in § 1 elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge de-

�niert, deren Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 und 20 Kilometern pro Stunde liegt und die

bestimmte Merkmale hinsichtlich ihrer Leistung, Abmessungen und Masse erfüllen. Unter § 10

der eKFV ist für EKF, zu denen als am weitesten verbreiteter Vertreter der E-Scooter zählt, die

Nutzung vorhandener Radinfrastruktur vorgeschrieben. Dazu zählen unter anderem baulich an-

gelegte Radwege und Radfahrstreifen auf Fahrbahnen. Ist auf einer öffentlichen Straße keine

separate Radinfrastruktur vorhanden dürfen EKF die Fahrbahn nutzen. [10] [46] Dies gilt im Un-

terschied zu Fahrrädern, denen durch die StVO in § 2 die Wahl zwischen der Radinfrastruktur und

der Fahrbahn freigestellt ist, sofern die Nutzung der Radinfrastruktur nicht verp�ichtend durch

entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet ist [47] (vgl. Abschnitt 2.2.3). Wenn EKF vor-

handene Radverkehrs�ächen nutzen sind sie nach § 11 Absatz (4) der eKFV verp�ichtet schnel-

leren Radfahrenden das Überholen zu ermöglichen [46].

Die StVO enthält in ihrem ersten Abschnitt unter § 5 Regelungen für Überholvorgänge. Im Kon-

text dieser Arbeit sind insbesondere folgende Absätze relevant: Zunächst ist in Absatz (1) die

P�icht zum Überholen auf der linken Seite festgeschrieben. Außerdem gilt, dass der überho-
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lende Verkehrsteilnehmende eine wesentlich höhere Geschwindigkeit aufweisen muss als der zu

überholende, wobei dies nicht über konkrete Zahlenwerte präzisiert ist. Absätze (2) und (4) besa-

gen, dass ein Überholvorgang nur ausgeführt werden darf, wenn dadurch keine Beeinträchtigung

des Gegenverkehrs, respektive des Folgeverkehrs und des überholten Verkehrsteilnehmenden ent-

steht. Außerdem legt Absatz (4) fest, dass zu letzterem ein ausreichender Sicherheitsabstand ein-

gehalten werden muss. Für das Überholen anderer Kraftfahrzeuge ist kein konkreter Wert vor-

gegeben. Handelt es sich um einen Überholvorgang eines VRU (Zufußgehende, Radfahrende,

Nutzende von EKF) durch ein Kraftfahrzeug muss dieser Abstand innerorts 1,5 Meter (außer-

orts: zwei Meter) betragen. Dieser Abstand muss jedoch nicht eingehalten werden, wenn sich ein

VRU während des Anhaltens an beispielsweise einer Lichtsignalanlage rechts neben dem Kraft-

fahrzeug einordnet. Diese Form des Einordnens ist nach § 5 Absatz (8) allerdings nur Rad- und

Mofafahrenden gestattet, EKF sind von dieser Regelung daher ausgenommen. [47]

2.2.2. Aktuelle Rechtsprechung

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Abstandsregelungen für Überholvorgänge der StVO gel-

ten nur, wenn es sich bei dem überholenden Verkehrsteilnehmenden um ein Kraftfahrzeug han-

delt [47]. Wenn aber Überholvorgänge zwischen VRU statt�nden muss zur Beurteilung der In-

teraktionen - vor allem, wenn es hierbei zu Unfällen kommt - auf die aktuelle Rechtsprechung

verwiesen werden.

Im Jahr 2017 urteilte das Oberlandesgericht Hamm über einen solchen Unfall, dass der in § 5

der StVO festgeschriebene Abstand auch für überholende Radfahrende maßgeblich sei. Aller-

dings gilt nicht die festgelegte Höhe von 1,5 Metern, sondern der Ausschluss der Gefährdung

des überholten Verkehrsteilnehmenden, auf dem der Paragraf beruht. Radfahrende können mit

einem geringeren Abstand als Kraftfahrzeugführende überholen, da sie in der Regel mit gerin-

gerer Geschwindigkeit fahren. Der im konkreten Fall vorliegende Abstand von 32 Zentimetern

zwischen den Körpern der Radfahrenden wurde allerdings als deutlich zu gering bewertet. Be-

gründet wurde dieses Urteil zum einen mit möglichen Schwankungen des überholten Verkehrs-

teilnehmenden. Dies gilt insbesondere beim Befahren von Wegen mit unebener Beschaffenheit,

beispielsweise wie im beurteilten Fall auf Schotter. Zum anderen gilt der Umstand, dass ein über-

holendes Fahrrad im Gegensatz zu einem Kraftfahrzeug aufgrund der geringeren verursachten

Geräusche möglicherweise nicht frühzeitig wahrgenommen wird. [48]

Auch ein Urteil des Kammergerichts Berlin aus dem Jahr 2018 verweist in seinem Urteil zu einem

Überholmanöver zwischen zwei Radfahrenden auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Es wurde ebenfalls der § 5 der StVO vorgebracht, nach dem auch Radfahrende beim Überholen
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einen Seitenabstand einhalten müssen, der die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden aus-

schließt. Im vorliegenden Fall ist ein Überholabstand von einem Meter zwischen den Körpern der

Radfahrenden als ausreichend eingestuft worden. [49] [50]

Ein ähnliches Urteil über einen Unfall durch ein Überholmanöver stammt aus dem Jahr 2021. Hier

urteilte das Oberlandesgericht Oldenburg, dass für Überholvorgänge zwischen Radfahrenden in-

nerorts nicht der gleiche Sicherheitsabstand wie für Kraftfahrzeuge (1,5 Meter) gelten muss, da

dies Überholmanöver aufgrund der häu�g geringeren Breite der vorhandenen Infrastruktur für

einen großen Teil des Stadtgebietes ausschließen würde. Über den Sicherheitsabstand müsse, wie

in den zuvor beschriebenen Urteilen, im Einzelfall entschieden werden. Auch in diesem Urteil

wurde der Ausschluss von Gefährdung beider Beteiligten als maßgeblich angesehen. Verwiesen

wird dabei auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme in § 1 der StVO. [51] [52]

Zusammengefasst gilt, dass für Überholvorgänge zwischen Radfahrenden in der StVO kein kon-

kreter einzuhaltender Abstand vorgegeben ist. Überholende Radfahrende müssen nach gelternder

Rechtsprechung nicht den gleichen Abstand einhalten wie überholende Kraftfahrzeuge, dürfen

aber nach eigener Einschätzung andere Verkehrsteilnehmende, insbesondere den zu Überholen-

den, durch den Überholvorgang nicht in Gefahr bringen.

2.2.3. Radverkehrsanlagen

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Radverkehrsanlagen, die sich vor allem durch

die Art der Trennung von der Fahrbahn des motorisierten Verkehrs und hinsichtlich der Benut-

zungsp�icht durch Radfahrende unterscheiden. Nach § 1 der StVO fahren Radfahrende, wenn es

nicht durch entsprechende Verkehrszeichen (beispielsweise die Kennzeichnung einer Autobahn)

untersagt wird, auf der Fahrbahn. Eine P�icht zum Benutzen eines vorhandenen Radwegs besteht

nach § 2 Absatz (4) ebenfalls nur, wenn dies durch die entsprechenden Verkehrszeichen 237, 240

oder 241 angeordnet wird. [47] Ein Radweg bezeichnet hierbei einen baulich von der Fahrbahn

getrennten Bereich für Radfahrende; eine Benutzungsp�icht darf hierfür laut der VwV-StVO zu

§ 2 Absatz (4) nur angeordnet werden, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert. Ist dies der Fall

muss der Radweg eine Mindestbreite von 1,50 Meter aufweisen. [27]

Eine andere Variante stellen Radfahrstreifen dar, die einen Sonderweg für Radfahrende auf der

Fahrbahn des motorisierten Verkehrs bezeichnen. Sie sind von der Fahrbahn durch eine durchge-

zogene Linie getrennt und gelten deshalb nicht als Bestandteil der Fahrbahn für den motorisierten

Verkehr, weshalb dieser ihn in der Regel nicht befahren darf. Radfahrstreifen sind immer benut-

zungsp�ichtig und es gilt ebenfalls die Mindestbreite von 1,50 Meter. [27] Geschützte Radfahr-
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streifen bilden einen Sonderfall des Radfahrstreifens, der nicht aus der StVO oder VwV-StVO her-

vorgeht. Hierbei wird der Radfahrstreifen für einen zusätzlichen Schutz des Radverkehrs vor dem

motorisierten Verkehr durch physische Barrieren von der Fahrbahn separiert. [53] Sie verhindern

insbesondere die illegale Nutzung des Radfahrstreifens durch den motorisierten Verkehr [54].

Schutzstreifen sind im Gegensatz zu Radfahrstreifen durch eine gestrichelte Markierung von der

Fahrbahn getrennt und kommen zum Tragen, wenn keine Möglichkeit zum Anlegen eines Rad-

fahrstreifens besteht. In der VwV-StVO ist für sie keine Mindestbreite festgelegt, sondern ledig-

lich der Hinweis auf eine hinreichende Breite für einen sicheren Bewegungsraum des Radver-

kehrs. Gleichzeitig muss für die Breite der verbleibenden Fahrbahn gelten, dass zwei entgegen-

kommende Pkw einander gefahrlos passieren können. Schutzstreifen dürfen vom motorisierten

Verkehr in Ausnahmefällen, beispielsweise zum Ausweichen, genutzt werden. Eine Benutzungs-

p�icht für Radfahrende besteht nicht. [27]

2.3. Verkehrsdatenanalyse

2.3.1. Datenerhebung

Die Erhebung und Analyse von Verkehrsdaten wird bereits seit der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts durchgeführt. Eine frühe Studie zur Untersuchung der Verkehrskapazität eines Straßen-

abschnitts aus dem Jahr 1935 fand anhand einer Geschwindigkeitsanalyse der Verkehrsteilneh-

menden statt. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe einer Filmkamera, über deren Bildrate die

Geschwindigkeiten der erfassten Fahrzeuge berechnet werden konnte. [55] Mit der Weiterent-

wicklung der technologischen Möglichkeiten zur Verkehrsmessung konnten zunehmend genauere

Verkehrsdaten erhoben werden. So ermöglichen beispielsweise seit den 1960er-Jahren die Ein-

führungen von Radarsystemen und Induktionsschleifen weitaus genauere Methoden zur Messung

der Fahrzeuggeschwindigkeit. Durch die Nutzung von Induktionsschleifen können zusätzlich Pa-

rameter wie Durch�ussraten und die Belegungsdauer eines Straßenabschnitts durch ein Fahrzeug

erhoben werden. [56] Solche Erhebungen sind vor allem relevant für die Messung von Verkehrs-

strömen, die maßgeblich für die kapazitative Auslegung und Organisation eines Verkehrssystems

sind, beispielsweise hinsichtlich der Gestaltung von Knotenpunkten und deren Verkehrsbeein-

�ussung [57].

Da es sich hierbei nur um punktuelle Messungen handelt, können mit diesen Methoden allerdings

keine Trajektoriendaten erhoben werden. Eine Trajektorie beschreibt den räumlichen und zeitli-

chen Verlauf der Bewegung eines einzelnen Verkehrsobjekt, indem seine Position im Zeitablauf

verfolgt und erfasst wird [58]. Die Erfassung von Trajektoriendaten erlaubt im Gegensatz zu
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punktuellen Bewegungs- und Verkehrs�ussparametern, die hauptsächlich der Gestaltung des Ver-

kehrssystems im Raum des Messbereichs dienen, die Analyse des Verhaltens von Verkehrsteil-

nehmenden und der Interaktionen zwischen ihnen. Darauf basierend können realitätsnahe Model-

le und Simulationen von Verkehrssystemen erzeugt werden. [56] [59]

Trajektoriendaten können prinzipiell auf zwei verschiedene Arten erhoben werden. Zum einen

besteht die Möglichkeit, Verkehrsteilnehmende mit entsprechenden Messsensoren auszustatten,

die ihre Bewegungen aufzeichnen. Die Verkehrsteilnehmenden, bei denen es sich in der Regel um

Pkw handelt, werden als Floating Cars bezeichnet. Zum anderen kann die Trajektorienerfassung

über fahrzeugexterne Messungen erfolgen. [58]

Erstere Methode wird hauptsächlich durch den Einsatz von Global Positioning Systemen (GPS)

seit ungefähr dem Jahr 2000 ermöglicht. Hierbei können allerdings nur die Trajektoriendaten

des Messfahrzeugs erhoben werden, die keine repräsentativen Aussagen über andere Verkehrs-

objekte im Messabschnitt ermöglichen. [60] Diese können lediglich über Abstandssensoren zum

Messfahrzeug in die Datenerfassung miteinbezogen werden. Einerseits sorgt diese Art der Er-

fassung für eine hohe Genauigkeit der gemessenen Trajektorien, da sich die Sensoren direkt am

zu erfassenden Verkehrsobjekt be�nden. [61] Andererseits ist aufgrund der Erfassung lediglich

eines Verkehrsobjektes eine hohe Anzahl von Messfahrzeugen und -fahrten notwendig, um vali-

de Aussagen über die Interaktionen und Verhaltensweisen der an zu erfassenden Situationen und

Manövern beteiligten Verkehrsteilnehmenden zu treffen [62].

Die Erfassung von Trajektoriendaten über externe Messungen erfolgt im Gegensatz dazu nicht

über Daten, die vom Verkehrsobjekt selbst erhoben werden, sondern über die Auswertung von

Bildmaterial [63]. Dieses wird von Kameras aufgezeichnet, die sich in der Regel an einer erhöh-

ten Position am zu analysierenden Fahrbahnabschnitt be�nden und so einen festen Aufnahme-

bereich erfassen [56] [64]. Neuere Studien verwenden auch Drohnen zur Bildaufzeichnung [65].

Die Erfassung �ndet über einen de�nierten Zeitabschnitt statt und die Erzeugung von Trajekto-

riendaten erfolgt softwarebasiert über das Tracking der Objekte im Bildmaterial [62] [66]. Der

Vorteil ist hierbei, dass Trajektorien für alle im Bildbereich be�ndlichen Verkehrsteilnehmen-

den durch eine einzelne Messung generiert werden können, ohne dass separate Sensoren an den

Fahrzeugen vorhanden sein müssen [56]. Nachteilig kann sich eine mangelnde Bildqualität durch

Witterungsverhältnisse wie Regen oder Nebel auswirken, die sich negativ auf die Genauigkeit

der erzeugten Trajektoriendaten niederschlägt. Zusätzlich kann es zu Verzerrungen in den Daten

durch den Aufnahmewinkel der Kamera oder Erfassungslücken durch das gegenseitige Verde-

cken von Verkehrsobjekten kommen. [63]
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Die Untersuchung des Verkehrsverhaltens anhand von Trajektoriendaten gewinnt insbesondere

im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung von Fahrfunktionen im Zuge der Weiterent-

wicklung des autonomen Fahrens an Bedeutung. Die Veri�kation und Validierung in der Entwick-

lung dieser Fahrfunktionen kann zum einen aus wirtschaftlicher Sicht, zum anderen aus Gründen

der Gefährdung der Beteiligten nicht oder nicht ausschließlich durch Überprüfung der Funktionen

im realen Verkehr durchgeführt werden. [15] [67] Stattdessen �ndet sie hauptsächlich software-

basiert in einer simulierten Verkehrsumgebung statt. Da diese simulierte Umgebung zwingend ein

möglichst realistisches Verkehrsverhalten abbilden muss, das auch atypische und kritische Situa-

tionen enthält, ist es unerlässlich, dass die Simulation auf realen Verkehrsdaten basiert. [68] [69]

Besonders relevant sind in diesem Zuge Unfallsituationen, die sich durch eine hohe Kritikalität

für die beteiligten Verkehrsobjekte auszeichnen sowie besondere und spezi�sche Anforderungen

an die Reaktion autonomer Systeme stellen [17]. Allerdings treten diese auch in umfangreichen

Trajektoriendatensätzen, die als Basis für die Simulation dieser kritischen Situationen in einer

Testumgebung dienen, sehr selten auf [70]. Dies wird anhand der sogenannten Safety Pyramid

[71] verdeutlicht, die in der folgenden Abbildung 2.1 zu sehen ist.

Abbildung 2.1.: Die Safety Pyramid nach Hydén zur Einordnung kritischer Situationen in das Verkehrsge-
schehen. Quelle: Eigene Übersetzung in Anlehnung an [72].

Die Pyramide ordnet Verkehrssituationen nach Konsequenzen für die Beteiligten eine generelle

Häu�gkeit zu. Im obersten Bereich der Pyramide sindUnfälle eingeordnet, die den geringsten

Anteil am Verkehrsgeschehen haben und sich wiederum nach Art des Schadens infatal, schwer

verletzt, leicht verletztund nur Sachschadenunterteilen lassen. DieUnfälle bilden gemeinsam
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mit dem darunterliegenden Bereich derBeinaheunfälledie schweren Kon�iktedes Verkehrsge-

schehens ab. Es folgen mit steigender Häu�gkeitleichte Kon�ikte, potentielle Kon�ikteundun-

gestörte Passagen.[71] Ein Kon�ikt bezeichnet hierbei eine Situation, in der das Risiko einer

Kollision zwischen zwei Verkehrsteilnehmenden besteht, wenn sie ihre aktuelle Bewegung bei-

behalten [73].

Die Betrachtung der Fälle, die zwischen Unfällen und dem ungestörten Verkehr eingeordnet sind,

ermöglicht eine deutliche Vergrößerung der Datenbasis zur Analyse kritischer Ereignisse. Dies

basiert auf der Annahme, dass diese Kon�iktsituationen mit bedeutend größerer Häu�gkeit im

Verkehrsgeschehen auftreten und dabei in ihrer Entstehung konkreten Unfallsituatinen sehr ähn-

lich sind. [74] Sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des Erfolgs der Kon�iktlösung von

den tatsächlichen Unfällen [70]. Auf diesen Zusammenhängen basieren die sogenannten Surro-

gate Measures of Safety, bei denen es sich um Kritikalitätsmetriken zur Analyse von Kon�iktsi-

tuationen handelt und die im Folgeabschnitt 2.3.2 erläutert werden.

2.3.2. Kritikalitätsmetriken

Surrogate Measures of Safety (SMoS) oder Surrogate Safety Measures (SSMs) bezeichnen Metri-

ken in der Verkehrsforschung, die die Kritikalität von Verkehrssituationen auf quantitativer Ebene

beurteilen [75]. Da sie prinzipiell auf alle Verkehrssituationen und nicht nur auf tatsächliche Un-

fälle angewendet werden können, erhöhen sie das Potenzial zur Identi�kation und Beurteilung

von riskanten Kon�ikten im Verkehrsgeschehen maßgeblich, ohne dabei auf eine hohe Anzahl

von Unfällen als Datenbasis angewiesen zu sein [74] [76]. Die Auswertung von SMoS stellt da-

mit ein wichtiges Instrument zur Untersuchung und damit Erhöhung der Verkehrssicherheit dar,

da sie Rückschlüsse über die Entstehung und bestimmenden Faktoren von Unfallereignissen er-

lauben, bevor diese eintreten [77]. Sie werden bereits seit den 1960er Jahren im Rahmen der

Verkehrsforschung angewendet [73].

SMoS lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Eine häu�ge Variante ist die Unter-

scheidung nach zeit-, orts- und beschleunigungsbasierten Metriken [75]. Außerdem lassen sich

Metriken nach einer kontinuierlichen oder einmaligen Messbarkeit im Kon�iktverlauf und nach

Vorhandensein eines Kollisionskurs der beteiligten Verkehrsteilnehmenden differenzieren [78].

Hierfür werden im Folgenden einige Beispiele aufgeführt.

Zu den am häu�gsten angewandten SMoS zählt dieTime-to-Collision(TTC), die bereits seit den

1970er-Jahren verwendet wird. Sie bezeichnet zu einem bestimmten Zeitpunkt die verbleibende

Zeitdauer bis zu einer Kollision zweier Verkehrsteilnehmender, sofern diese ihren aktuellen Kurs
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beibehalten. [70] Es handelt sich folglich um eine zeitbasierte Metrik, die kontinuierlich angege-

ben werden kann, solange ein Kollisionskurs gegeben ist [78]. DieMinimum Time-To-Collision

(MTTC) ist der geringste und somit kritischste der gemessenen Werte [70]. Zahlreiche weitere

Metriken basieren auf einer Abwandlung der TTC. So werden beispielsweise bei derEnhanced

Time-to-Collision(ETTC) die Beschleunigungen der Verkehrsobjekte in die Berechnung mitein-

bezogen [79]. Außerdem kann die TTC in eine ortsbasierte Metrik umgewandelt werden, indem

beispielsweise dieDistance at minimum Time-to-Collision(DTTCmin) berechnet wird, die den

Abstand der Verkehrsteilnehmenden zum Zeitpunkt der MTTC angibt [80]. Die Berechnung der

TTC-basierten Metriken kann zur Untersuchung verschiedener Verkehrssituationen verwendet

werden, bei denen ein Kollosionskurs vorliegt. Dazu zählen hauptsächlich Folge- und Gegenfahr-

ten, aber auch Kreuzungsvorgänge, wenn ein Kollisionskurs vorhanden ist [78].

Ebenfalls weit verbreitet ist die Nutzung derPost Encroachment Time(PET). Diese gibt die Zeit-

differenz zwischen dem Verlassen der Kon�iktzone durch das erste beteiligte Verkehrsobjekt bis

zum Eintreffen des zweiten beteiligten Verkehrsobjekts an [78]. Die PET hat demnach nur einen

einzelnen messbaren Wert [70]. Sie kann nur berechnet werden, nachdem zwei Verkehrsobjekte

explizit nicht kollidiert sind. Sie eigenet sich beispielsweise zur Analyse von Kreuzungsvorgän-

gen, die insbesondere bei Abbiegevorgängen mit kreuzendem Gegen- beziehungsweise Folgever-

kehr oder auch an Überquerungen für Zufußgehende auftreten. [70] [78]

Eine weitere ortsbasierte Metrik ist dieProjected Minimum Distance(Dmin oder PMD). Sie wird

kontinuierlich erhoben und gibt den minimalen Abstand zwischen zwei Interaktionspartnern unter

der Annahme der konstanten Verzögerung des Vorderfahrzeugs und der maximalen Verzögerung

des Folgefahrzeugs nach einer bestimmten Reaktionszeit an. Sie kann ebenfalls zeitbasiert als

Projected time to Dmin angegeben werden. [75] Vereinfacht existiert dieMinimal Distance, die

die minimale räumliche Distanz zwischen zwei Verkehrsteilnehmendem im Ablauf der Interakti-

on angibt [80].

Die Deceleration Rate(DR) oderRequired Deceleration(arec) gibt die Verzögerungsrate an, mit

der ein Fahrzeug verzögern muss, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden beziehungsweise

kreuzenden Fahrzeug zu vermeiden. Sie ist beschleunigungsbasiert und kann kontinuierlich erho-

ben werden [75].

Außerdem können als SMoS kinematische Parameter wie die maximale Beschleunigung eines

Verkehrsobjekts im Laufe der betrachteten Interaktion, die Geschwindigkeitsdifferenz der Inter-

aktionspartner sowie der räumliche Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden (entspricht in der

Regel derMinimal Distance) verwendet werden [81].
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Bei der Anwendung und Auswertung von SMoS müssen gegenüber dem beschriebenen hohen

Nutzen bestimmte Limitationen beachtet werden. Zum einen existiert keine eindeutige De�niti-

on für die Einordnung von Interaktionen in die Kategorien der Safety Pyramid (vlg. Abbildung

2.1). Grenzwerte für die zu bestimmenden SMoS und somit die Kritikalität der untersuchten

Interaktionen können von den Durchführenden individuell festgelgt werden. [70] [77] [78] So

be�ndet sich der Grenzwert für eine kritische PET in der Regel im Bereich von etwa zwei Se-

kunden, weicht aber in verschiedenen Studien teilweise stark (mit einem Grenzwert von einer

Sekunde) davon ab [82]. Auch die üblichen Grenzwerte der kritischen TTC variieren teilwei-

se erheblich mit Werten zwischen etwa einer und vier Sekunden [83]. Häu�g basieren sie auf

subjektiven Einschätzungen menschlicher Beobachtenden und sind abhängig von den Gegeben-

heiten des spezi�schen Untersuchungsumfeld, beispielsweise von gefahrenen Geschwindigkeiten

und den beteiligten Verkehrsobjekten sowie der potentiellen Schwere einer Unfallsituation. Des-

halb ist eine Vergleichbarkeit derselben SMoS in verschiedenen Anwendungsfällen nur bedingt

gegeben. [84] Außderdem ist zu beachten, dass die Auswertung von SMoS ohne weiterführende

Informationen über die betroffenen Verkehrssituationen nur eine begrenzte Aussagekraft besitzt.

So kann eine geringe PET zwar durchaus in kritischen Situationen auftreten, ebenso ist allerdings

möglich, dass sich die beteiligten Verkehrsteilnehmenden frühzeitig bemerkt und ihre Geschwin-

digkeiten entsprechend angepasst haben. In diesem Fall zeigt sich kein riskantes, sondern ein

ef�zient durchgeführtes Fahrmanöver. [75] [79] [85]

2.4. Stand der Forschung

2.4.1. Überholvorgänge zwischen Kraftfahrzeugen

Ein Manöver beschreibt im Rahmen der Verkehrsforschung die Überführung des Verkehrsob-

jektes als ausführendes System von einem Start- in einen Endzustand durch die zeitliche Verän-

derung von Steuergrößen. Als Steuergrößen gelten maßgeblich die Geschwindigkeit, Beschleu-

nigung und Lenkung. [86] Bei einem Überholvorgang handelt es sich im engeren Sinne nicht

um ein Basismanöver des Straßenverkehrs. Diese sind nicht einheitlich de�niert, umfassen aber

beispielsweise nach Reschka für die Teilnahme eines Pkw am urbanen Straßenverkehr: Anfah-

ren, Folgen, Annähren, Passieren, Fahrstreifenwechsel, Abbiegen, Umkehren, Parken und siche-

res Anhalten [87]. Ein Überholvorgang setzt sich demnach aus mehreren aufeinanderfolgenden

Basismanövern zusammen: dem Annähren an ein vorausfahrendes Fahrzeug, einem Fahrstreifen-

wechsel, einem Beschleunigungsvorgang und einem erneuten Fahrstreifenwechsel sowie gegebe-

nenfalls weiteren Geschwindigkeitsänderungen zwischen diesen Vorgängen.
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In der Literatur werden Überholvorgänge entsprechend dieser Manöver in drei Phasen einge-

teilt: In der ersten Phase verlässt das überholende Fahrzeug seine aktuelle Fahrspur, führt also

den Fahrstreifenwechsel aus. In der zweiten Phase fährt es geradeaus auf der Überholspur am

vorausfahrenden Fahrzeug vorbei. In der dritten Phase kehrt es auf seine ursprüngliche Fahrspur

zurück. [18] [88] [89] Die Zeitspanne, in der die drei Phasen abgeschlossen werden, bezeichnet

die Dauer des Überholvorgangs [90].

Überholvorgänge zwischen Kraftfahrzeugen gelten als besonders kritische Verkehrssituation, in

der laterale und longitudinale Bewegungen eines Fahrzeugs von den Fahrzeugführenden kombi-

niert werden müssen [16] [18] [90]. Insbesondere wenn der Überholvorgang auf einer einspurigen

Straße ausgeführt wird �ndet der erste Fahrstreifenwechsel zwangsläu�g auf die Fahrspur des

Gegenverkehrs statt [91]. Die Fahrzeugführenden treffen hierbei auf eine komplexe Situation mit

zahlreichen einzubeziehenden Faktoren, wie die Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs,

die Geschwindigkeitsdifferenz zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie die Einschätzung der Dauer

des Überholvorgangs [90] [92]. Vor dem Beginn des Überholvorgangs müssen sie anhand dieser

Faktoren abschätzen, ob der Vorgang unter sicheren Bedingungen durchgeführt werden kann. Als

Überholsituationen mit hohem Risiko gelten in der Literatur diejenigen, bei denen die Zeitlücke

zum Gegenverkehr gering ist, bei denen sehr dicht auf das zu überholende Fahrzeug aufgefahren

oder dicht vor ihm wieder eingeschert wird. [93] [94] [95]

Situationen mit komplexen Entscheidungsfaktoren für menschliche Fahrzeugführende bieten ein

besonders hohes Potential zur Erhöhung der Sicherheit durch die Automatisierung von Fahr-

funktionen. Allerdings stellen sie in diesem Zuge besonders hohe Anforderungen an diese. Die

Automatisierung von Überholvorgängen gilt als eine der größten Herausforderungen hinsicht-

lich der verschiedenen involvierten Fahrmanöver, weshalb in der Forschung zahlreiche Studien

zu diesem Thema durchgeführt wurden und werden. [16] Besonders wird sich hierbei mit der

Modellerierung von Überholvorgängen und der Generierung geeigneter Überholtrajektorien für

autonome Fahrzeuge auseinandergesetzt. Dies beinhaltet die optimale Auslegung des Vorgangs

bezüglich der Durchführung der drei Vorgangsphasen im Hinblick auf Geschwindigkeiten, Be-

schleunigungen, Abstände zum überholten Verkehrsobjekt sowie die longitudinalen und lateralen

Bewegungsabläufe. Wie bereits in Abschnitt 2.3.1 aufgegriffen basieren diese Modellierungen

idealerweise auf im realen Verkehr erhobenen Daten. Diese werden vor allem hinsichtlich der

Dauer des Überholvorgangs, der Relativgeschwindigkeit sowie des Abstands zwischen den zwei

beteiligen Fahrzeugen untersucht. [88] [90] [96]
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2.4.2. Überholvorgänge zwischen Kraftfahrzeugen und vulnerablen

Verkehrsteilnehmenden

Überholvorgänge, die zwischen einem Pkw und einem Fahrrad statt�nden, werden in der Lite-

ratur prinzipiell als kritischer eingestuft also solche zwischen Pkw. Der Hauptgrund hierfür ist

die hohe Vulnerabilität der Radfahrenden, für die zu geringe Überholabstände zu einer objektiven

Destabilisierung und Sturzgefahr sowie einem subjektiven hohen Angstemp�nden führen kön-

nen. Dies gilt insbesondere für die Phase des Überholvorgangs, in der sich das Fahrzeug direkt

neben dem Fahrrad be�ndet, da hier in der Regel der geringste Abstand zwischen den beiden

Verkehrsteilnehmenden vorliegt. [91] [97]

Überholvorgänge von Fahrrädern durch Pkw können analog zu den Vorgängen zwischen Pkw in

mehrere Phasen eingeteilt werden. Dabei gibt es Ansätze, den Vorgang wie in Abschnitt 2.4.1 in

die drei Phasen der Annäherung mit Fahrstreifenwechsel, dem Vorbeifahren und dem Fahrstrei-

fenwechsel auf die ursprüngliche Fahrspur einteilen. Einige Studien arbeiten mit einer Aufteilung

der ersten Phase in zwei separate Phasen der Annäherung und des Fahrstreifenwechsels. [13] [98]

Die Erfassung der Überholvorgänge �ndet in einer Vielzahl der Studien über mit entsprechenden

Sensoren ausgestattete Testfahrräder statt, die den Abstand und die Geschwindigkeit der überho-

lenden Fahrzeuge messen können (beispielsweise über Light Detecting and Ranging (LIDAR)-

Sensoren) [98] [99]. Häu�g wurden ebenfalls Kameras am Fahrrad genutzt, um Informationen

über die Umgebung und die überholenden Fahrzeuge aufzuzeichnen [100] [101] [102]. Weitere

Studien fanden außerdem in Fahrsimulatoren statt [13]. Studien, die Überholvorgänge über aus

Bildmaterial generierten Trajektorien identi�ziert haben, wurden nicht gefunden.

Die Studien zu Überholvorgängen, bei denen Fahrräder von Pkw überholt werden, fokussieren

häu�g den seitlichen Abstand, den die Fahrzeugführenden während des Vorbeifahrens einhalten,

da dieses, wie oben beschrieben, als besonders kritisch eingestufte Phase der Interaktion gilt.

Der seitliche Abstand gilt hierbei als SMoS (vlg. Abschnitt 2.3.2), dient also der Beurteilung

der Kritikalität des Vorgangs. Die Untersuchungen halten ebenfalls fest, dass es sich hierbei um

den geringsten Abstand handelt, der während des Überholens zwischen den Interaktionspartnern

vorliegt. Auch der geringste longitudinale Abstand zwischen Pkw und Fahrrad beim Annähren

des Fahrzeugs wird untersucht. [13] [98] Die Einhaltung des seitlichen Sicherheitsabstands wird

den Ergebnissen nach maßgeblich vom entgegenkommenden Verkehr beein�usst. In einer Studie

führten zahlreiche Fahrzeugführende Überholmanöver trotz entgegenkommender Fahrzeuge, da-

für mit einem stark verringerten seitlichen Abstand zu den Radfahrenden aus. Dieser unterschritt

dabei häu�g einen Meter. [98] Eine weitere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der durch-
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schnittliche seitliche Abstand im urbanen Raum in der durchgeführten Studie unter 1,5 Metern

betrug [13].

Zusätzlich wird in einigen Untersuchungen der zeitliche Ablauf der Überholvorgänge betrachtet,

beispielsweise die Zeitdauer der verschiedenen Phasen der Interaktion [13]. Als weiterer SMoS

wird die TTC herangezogen, die weitere Rückschlüsse auf die Kritikalität eines Vorgangs erlaubt.

Sie ist vor allem relevant in der Phase des Annäheren des Fahrzeugs an das Fahrrad, da sich hier

die Verkehrsteilnehmenden auf derselben Spur bewegen und das Fahrzeug eine höhere Geschwin-

digkeit aufweist. [13] [98]

Mehrere Studien kategorisieren die Vorgänge nach dem grundsätzlichen Verhalten des Fahrzeug-

führenden. Es wird unterschieden, ob sich Fahrzeuge mit einer konstanten Geschwindigkeit an

das zu überholende Fahrrad annäheren und ohne Abzubremsen den Überholvorgang beginnen,

oder zunächst mit verringerter Geschwindigkeit an das Fahrrad heranfahren und dann mit ent-

sprechender Beschleunigung überholen. Dies hat sowohl auf die longitudinalen und lateralen

Abstände als auch auf die Geschwindigkeit des Vorbeifahrens Ein�uss und trägt maßgeblich zum

Sicherheitsgefühl der überholten Radfahrenden bei. [99] Vor allem ersterer Fall zeichnet sich

Analysen nach durch eine besonders hohe Kritikalität aus, die mit einer geringen TTC einher-

geht [98].

Weitere Ein�ussparameter können qualitatitver Natur sein, beispielsweise das Erscheinungsbild

der Radfahren hinsichtlich Geschlecht, Kleidung und Fahrweise, ob die Radfahrenden einen

Helm tragen, oder die Art des überholenden Fahrzeugs bezüglich Marke und Motorisierung [98]

[101] [102].

Als weiterer kritischer Parameter ist in vielen Fällen das Vorhandensein beziehungsweise die Art

der vorhandenen Radinfrastruktur auf den eingehaltenen Seitenabstand untersucht worden. Eine

Studie fasst zusammen, dass es hierbei zu ambivalenten Ergebnissen kommt. So ergaben mehrere

Untersuchungen, dass vorhandene Infrastruktur, die mit dem Konzept des Radfahrstreifens (vgl.

Abschnitt 2.2.3) vergleichbar ist, dazu führt, dass die Überholenden größere Abstände einhalten.

In anderen Studien hatten die Radverkehrsanlagen jedoch keinen oder sogar einen gegenteiligen

Ein�uss auf die Überholabstände. [99] Auch eine 2023 in Deutschland durchgeführte Messung

der Hochschule Wildau zeigte diese Effekte auf [103].

Ein Aspekt, der in einem großen Teil der Untersuchungen aufgeführt wird, ist der Ein�uss von

Überholvorgängen durch Pkw auf das Sicherheitsemp�nden der Radfahrenden. Mehrere Studien

stellen heraus, dass das Sicherheitsem�nden direkt mit dem Vorhandensein sicherer Radinfra-
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struktur verknüpft ist und eine Barriere für die Fahrradnutzung darstellt. Dies sei damit begrün-

det, dass Pkw den Radfahrenden insbesondere bei nicht vorhandenen Radverkehrswegen häu�g

zu nah kommen und so kritische Situationen entstehen. [99] [104]

Studien, die Überholvorgänge von motorisierten Fahrzeugen unter Beteiligung von E-Scootern

analysieren, konnten nicht gefunden werden.

2.4.3. Überholvorgänge zwischen vulnerablen

Verkehrsteilnehmenden

Zwischen vulnerablen Verkehrsteilnehmenden ohne Beteiligung eines Kraftfahrzeugs statt�nden-

de Überholmanöver sind in der Verkehrsforschung bisher kaum untersucht worden [105], ob-

wohl sich die Bewegungsabläufe und das Verkehrsverhalten dieser Verkehrsobjekte nachweislich

vom motorisierten Verkehr unterscheiden. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 beschreibt, dass

Radfahrende beispielsweise stark von der physischen Anstrengung der Fortbewegung beein�usst

werden und daher Geschwindigkeitsschwankungen vermeiden. Außderdem sind VRU aufgrund

ihrer geringen Breite dazu in der Lage, die laterale Breite einer Fahrbahn in anderer Weise aus-

zunutzen als ein Pkw, weshalb sie nicht im selben Maße vom vorausfahrenden als auch von

entgegenkommenden Verkehr beein�usst werden. Die Studie bestätigt die Notwendigkeit dieser

Unterscheidung zur realistischen Beschreibung und Modellierung von Verkehrssituationen. [106]

Zahlreiche weitere Studien bestätigen dies im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit des Verhaltens

von VRU für autonome Fahrzeug, das in diesem Zusammenhang für die Sicherheit der Verkehrs-

teilnehmenden sorgt [105] [107] [108].

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 hat anhand von Videomaterial stattgefunden, aus dem

anhand manueller Annotation Überholvorgänge detektiert und analysiert worden. Sie unterteilt

die Vorgänge in zwei Phasen: die Vorbereitungs- und Beschleunigungs-, sowie die Überhol-

und Erfolgsphase. Überholvorgänge seien dabei am häu�gsten ausgeführt werden, wenn die Ge-

schwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden VRU besonders groß war. Außerdem stellten die

Beobachtenden fest, dass sich die überholenden VRU nicht immer wieder auf ihre ursprüngliche

Fahrspur vor der Interaktion zurückbewegen, sondern häu�g auf der Spur, die zum Überholen ge-

nutzt wurde, ihre Fahrt fortsetzen. Die Dauer des Vorgangs wird für ersteren Fall vom Beginn des

Ausscherens bis zur Rückkehr auf die ursprüngliche Fahrspur gemessen. Im zweiten Fall endet

der Vorgang, wenn die hintere Abmessung des überholenden Fahrrads mit der vorderen Abmes-

sung des überholten Fahrrads abschließt. Zusätzlich wurde das Geschlecht der Radfahrenden in

die Auswertung einbezogen. [108] Eine weitere Ausarbeitung aus dem Jahr 2020 unterscheidet

drei Fälle des Überholens, die unter anderem beinhalten, dass das überholende Fahrrad sich be-
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reits vor Beginn des Überholvorgangs auf einer seitlich versetzten Spur be�ndet und deshalb kein

Ausscheren statt�ndet [107].

Im Jahr 2021 untersuchte eine Studie explizit den Mischverkehr von VRU, in diesem Fall Fahrrä-

der und E-Scooter, auf einer geteilten Infrastruktur. Sie stellte bezüglich des eingehaltenen Über-

holabstands ein ähnliches Verhalten beider Arten von VRU fest. [109] Eine weitere Untersuchung

von Überholinteraktionen auf einem Radweg anhand von Videomaterial fand außerdem im Jahr

2022 statt; die Detektion der Vorgänge im Videomaterial wurde nicht beschrieben [110].

2.4.4. Unfallstatistik

Laut einer Studie der DEKRA kamen im Jahr 2020 277 Personen im Straßenverkehr durch ris-

kante Überholmanöver ums Leben, während über 16.000 dabei verletzt wurden. Etwa ein Drittel

aller Todesfälle im Landstraßenverkehr kam durch Unfälle mit dem Gegenverkehr zustande, des-

sen Entfernung häu�g unterschätzt werde. [111]

Der ADAC ermittelte bei der Auswertung von Daten der eigenen Unfallrettung aus den Jah-

ren 2005 bis 2020, dass Überholvorgänge mit ca. drei Prozent bei Pkw-Alleinunfällen und fast

zehn Prozent bei Unfällen mit zwei beteiligten Pkw zu den sechs häu�gsten Unfallursachen zäh-

len [112].

Auswertungen des Statistischen Bundesamts ergeben außerdem, dass bei Unfällen mit Personen-

schäden durch das Fehlverhalten von Kraftfahrzeugführenden im Jahr 2022 in Deutschland über

12.000 Mal Fehler beim Überholen die Ursache waren. Das entspricht mit etwa vier Prozent der

Fälle der achthäu�gsten Ursache. [113] Bei Radfahrenden ergab die gleiche Untersuchung im

Jahr 2020 1.773 Fehler beim Überholen und somit die siebthäu�gste Ursache mit etwa drei Pro-

zent der Fälle [114].

Das Bundesland Baden-Württemberg ermittelte in einer eigenen Statistik für das Jahr 2020 Über-

holvorgänge als Ursache für etwa elf Prozent aller tödlichen Unfälle junger Fahrer [115].

Diese Untersuchungen gelten hauptsächlich für Überholvorgänge zwischen Pkw. Zu Unfällen

bei Überholvorgängen mit VRU-Beteiligung werden kaum Daten erhoben. Stattdessen existie-

ren Erhebungen zur Einhaltung des vorgegebenen Mindestabstands beim Überholen (vgl. Kapi-

tel 2.2.1). Eine Studie der Hochschule Karlsruhe aus dem Jahr 2021 ergab durch eine Messung

von Überholabständen mittels Abstandssensoren, dass in einem Drittel der Fälle der vorgegebene

Mindestabstand zu den Radfahrenden nicht eingehalten wurde [116]. Eine ähnliche Studie der
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Hochschule RheinMain ergab in 50 Prozent der innerorts und über 80 Prozent der außerorts ge-

messenen Fälle eine Unterschreitung des Mindestabstands [117].

Generell stellen Radfahrende im Verkehrsgeschehen eine besonders gefährdete Gruppe dar. Im

Jahr 2021 waren etwa 25 Prozent aller Verkehrstoten Radfahrende. [118] Wird dies unter dem ge-

ringen Anteil, den der Radverkehr am Model Split aufweist (2020: 3,8 Prozent der Verkehrsleis-

tung im Personenverkehr [119]), betrachtet, handelt es sich hierbei um einen vergleichsweise sehr

hohen Wert. Als häu�gster Unfallgegner der Radfahrenden gilt der Pkw, der an fast 72 Prozent

der Fahrradunfälle mit Personenschaden beteiligt war. Nur in einem Viertel dieser Fälle wurden

die Unfälle dabei von den Radfahrenden verursacht. In etwa elf Prozent der Fälle folgen weitere

Radfahrende als zweithäu�gste Unfallgegner.

Zu Überholvorgängen zwischen VRU, also beispielsweise zwei Radfahrenden oder unter Beteili-

gung von Nutzenden von E-Scootern, sind ebenfalls nur wenige Daten bekannt. Allerdings listet

das Statistische Bundestamt für das Jahr 2021 bezüglich des Fehlverhaltens der Radfahrenden

bei Unfällen mit Personenschaden für über 1.400 Fälle das Überholen als Fehlverhalten. Dies

entspricht etwa neun Prozent aller Fälle. [118]

Zusammengefasst geht aus dem Kapitel 2 hervor, dass Überholvorgänge als eine kritische In-

teraktion im Straßenverkehr gelten. Dies gilt unabhängig von der Art der beteilgten Verkehrsteil-

nehmenden. In Abschnitt 2.1.1 wird die Verkehrssicherheit als oberstes Ziel der Verkehrsentwick-

lung herausgestellt und Abschnitt 2.4.4 zeigt deutlich, dass Radfahrende generell, aber vor allem

in Kon�iktsituationen mit Pkw sowie auch mit anderen Radfahrenden, eine besonders vulnera-

ble Gruppe im Straßenverkehr darstellen. Weitere Untersuchungen von Interaktionen zwischen

diesen Verkehrsteilnehmenden können der Identi�kation von Gefahrenpotentialen und besonders

risikoreichen Situationen dienen. Das Kapitel 2.2 zeigt zudem eine Unklarheit über die einzu-

haltenden Mindestabstände bei Überholvorgängen zwischen VRU auf, der von den beteiligten

Verkehrsteilnehmenden selbst einzuschätzen ist. Eine Untersuchung der tatsächlich vorliegenden

Mindestabstände anhand von realen Verkehrsdaten und die damit einhergehende Kritikalität der

Vorgänge kann diese Einschätzung unterstützen. Kapitel 2.3 verdeutlicht außerdem die Notwen-

digkeit zur Erhebung und Auswertung von Verkehrsdaten dieser Art zur Weiterentwicklung und

sicheren Auslegung autonomer Fahrfunktionen.



KAPITEL 3

METHODIK

3.1. Messkampagne

3.1.1. Projekthintergrund

Die Verkehrsdaten, die den Auswertungen dieser Arbeit zugrunde liegen, stammen aus dem Pro-

jekt Mikromobilität auf Geh- und Radwegen – Nutzungskon�ikte und verkehrliche Wirkungen

(MMoNK), das von den Instituten für Verkehrsforschung und Verkehrssystemtechnik des DLR in

Kooperation mit dem Deutschen Institut für Urbanistik durchgeführt wurde. Das Projekt MMoNK

wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr beauftragt und über den Nationalen

Radverkehrsplan 2020 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Zeitraum Septem-

ber 2019 bis März 2023 realisiert. Das Projekt diente zum einen der Beurteilung der verkehrlichen

Auswirkungen neuer Angebote der Mikromobilität. Hierzu fand die Erhebung von Mobilitäts-

kennzahlen zur Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen statt, die beispielsweise Aufschluss über

die Bevölkerungsgruppen der Nutzenden, die zurückgelegten Distanzen und zugehörigen Weg-

zwecke sowie die durch die Elektrokleinstfahrzeuge substituierten Verkehrsmittel geben. Die Da-

tenerhebung erfolgte sowohl über Onlineumfragen als auch durch Messtechnik. Letztere wird

im Verlauf dieses Kapitels näher erläutert. Zum anderen bildete die Untersuchung potenzieller

Kon�ikte im Verkehrssgeschehen einen Forschungsschwerpunkt, indem Kon�iksituationen zwi-

schen Radfahrenden, Zufußgehenden und Nutzenden von Elektrokleinstfahrzeugen erfasst und

nach Typ der Kon�iksituation und Kon�iktschwere verglichen wurden. [120]
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3.1.2. Messort

Innerhalb des Projekts MMoNK fanden vom 14. bis 16.09.2021 Messkampagnen an täglich

wechselnden Orten in Berlin mit dem Messfahrzeug UTRaCar des DLR statt. Bei dem UTRa-

Car handelt es sich um ein Forschungsfahrzeug, das der mobilen Datenerhebung dient. Es verfügt

über 13 Meter hohe Teleskopmasten, auf denen zwei Kameras sowie GPS- und Radarsensoren

zur Erfassung von Verkehrsströmen montiert sind und die Bewegungen sowie Geschwindigkei-

ten, Beschleunigungen und Gierraten der Verkehrsteilnehmenden aufnehmen können. [121]

Die Messorte wurden mit Hinblick auf den Erhebungszweck auf Basis von Experteninterviews,

Online-Umfragen und Unfalldaten für Fahrräder und E-Scooter der Berliner Polizei ausgewählt.

Zusätzlich wurden Smartphonedaten, Möglichkeiten für einen Stellplatz des Messfahrzeugs so-

wie Genehmigungen der örtlichen Behörden für die Messungen als Kriterien einbezogen. Letzt-

endlich wurden drei Messorte gewählt, die sich durch abweichende verkehrliche Gegebenheiten

auszeichnen: eine gerade verlaufende Straße, ein Kreuzungsbereich und ein multimodal genutzer

Platz. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Daten des ersten Messtags verwendet, da der gerade

Straßenverlauf sowohl bezüglich der Häu�gkeit des Auftretens von Überholvorgängen als auch

im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Analyse der Vorgänge geeignete Voraussetzungen bie-

tet. [120]

Bei dem Messort handelt es sich konkret um die Adalbertstraße 93 im Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg in Berlin. Die Adalbertstraße verläuft über eine Länge von ca. einem Kilometer vom

Kottbusser Tor in nordöstliche Richtung. Von den Kameras des Messfahrzeugs wird ein ca. 120

Meter langer Abschnitt der Straße erfasst, der in nördlicher Richtung von der Kreuzung mit der

Oranienstraße begrenzt ist. Es handelt sich hierbei um eine in beide Fahrtrichtungen einspuri-

ge Straße für motorisierte Kraftfahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Auf dem betrachteten Abschnitt ist keine gesonderte Infrastruktur für Radfahrende vorhanden,

weshalb Radfahrende und E-Scooter-Nutzende auf der Fahrbahn fahren müssen. Von der linken

Kamera, die nach Norden gerichtet ist, werden die Fahrbahn, die Fußwege sowie die genannte

über eine Lichtsignalanlage gesteuerte Kreuzung erfasst. Zusätzlich be�ndet sich in ihrem Erfas-

sungsbereich eine Bushaltestelle. Im Bereich der rechten Kamera, die in südliche Richtung die

Fahrbahn und Fußwege aufnimmt, liegt während der Messkampagne eine Baustelle, die zu einer

Verengung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen führt. Zwischen den Erfassungsbereichen der

Kameras liegt ein ca. 20 Meter breiter Abschnitt, der nicht aufgenommen wird. [122]
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3.1.3. Einschränkungen

Am Tag der Aufzeichnung herrschten am Messort Temperaturen zwischen 10 und 22 °C bei na-

hezu Windstille und ohne Niederschlag [123] [124]. Demnach sind bei den folgenden Analysen

keine witterungsbedingten Einschränkungen der Verkehrsteilnehmenden zu berücksichtigen, wie

beispielsweise Geschwindgkeitsreduzierung durch Wind oder Glätte der Fahrbahnober�äche oder

eingeschränkte Sichtbarkeit durch starke Niederschläge.

Im gesamten Messbereich, insbesondere auf Höhe der Baustelle, sind keine Beschädigungen oder

Verunreinigungen der Fahrbahn auszumachen, durch die Verkehrsteilnehmende beein�usst oder

behindert werden könnten.

Der Sonnenaufgang fand kurze Zeit nach Beginn der Messkampagne um 6:40 Uhr statt [125].

Folglich herrschte während des gesamten Aufzeichnungszeitraums ausreichendes Tageslicht und

es ist nicht von Einschränkungen der Sicht der Verkehrsteilnehmenden auszugehen.

Zum Zeitpunkt der Datenaufzeichnungen lagen im Bundesland Berlin keine Einschränkungen

des Individualverkehrs durch Schutzmaßnahmen im Rahmen der Coronapandemie vor. Es galten

lediglich Regelungen hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV, die im Rahmen dieser Arbeit nicht

von Relevanz sind. [126] Da die Aufzeichnung an einem Dienstag stattgefunden hat kam es mög-

licherweise zu einer Reduzierung des Berufsverkehrs, da Arbeitnehmende vermehrt im Home

Of�ce tätig waren, oder einer Reduzierung des Freitzeitverkehrs durch freiwillige soziale Isola-

tion. Da keine Vergleichsdaten für den Messort aus einem Zeitraum vor oder nach der Pandemie

vorliegen kann deren Ein�uss nicht bestimmt werden. Da für die Auswertungen dieser Arbeit

aber lediglich die Höhe des Verkehrsaufkommen sowie die Anzahl der zu untersuchenden Ver-

kehrsszenarien relevant sind, wird er als vernachlässigbar angenommen und im Folgenden nicht

berücksichtigt.

Bei dem 14.09.2021 handelt es sich weder um einen Feier- noch einen Ferientag im Bundesland

Berlin [127]; dieser kann demnach als repräsentativ für den werktäglichen Verkehr am Messort

angenommen werden.
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3.2. Datenbasis

3.2.1. Objektdetektion und Datenerzeugung

Die Ergebnisse der Messkampagne, die für die Auswertungen in dieser Arbeit verwendet wer-

den, liegen als eine Kombination von sowohl Video- als auch Comma-separated values (CSV)-

Dateien vor. Die Videodateien umfassen in einstündige Zeitabschnitte unterteilt die vollständige

Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens am Messort. Ausnahmen bilden der erste Zeitabschnitt,

der den 45-minütigen Zeitraum von 6:15 Uhr bis 7:00 Uhr umfasst, sowie der letzte Zeitabschnitt,

der den einminütigen Zeitraum von 15:00 Uhr bis 15:01 Uhr umfasst. Das Videomaterial ist in

vier Bildbereiche unterteilt und enthält in der unteren Bildhälfte jeweils die unbearbeiteten Auf-

zeichnungen der linken und rechten Kamera (respektive auf der linken und rechten Bildhälfte),

die zusätzlich mit einem Zeitstempel versehen sind, sowie die um Bounding Boxes (s.u.) und IDs

der Verkehrsteilnehmenden ergänzten Aufzeichnungen in der oberen Bildhälfte. Ein exemplari-

scher Bildausschnitt ist in der folgenden Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1.: Bildausschnitt des Videomaterials mit den vier Bildbereichen (v.o.l.n.u.r.) linker Erfas-
sungsbereich mit Objektidenti�kation, rechter Erfassungsbereich mit Objektidenti�kati-
on, linker Erfassungsbereich mit Zeitstempel, rechter Erfassungsbereich mit Zeitstempel.
Eigener Bildschirmausschnitt.

Die Speicherung der Videos erfolgt aus Datenschutzgründen in einer verringerten Au�ösung von
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0,3 Megapixeln, damit weder Gesichter der Verkehrsteilnehmenden noch Kennzeichen von mo-

torisierten Fahrzeugen erkennbar sind [128]. Die Objekterkennung und -klassi�zierung erfolgt

über ein KI-basiertes Verfahren, das die Verkehrsteilnehmenden detektiert und über den Erfas-

sungsbereich verfolgt, ihre Größe bestimmt und sie automatisiert einer Objektklasse zuordnet,

beispielsweise Zufußgehende, Fahrräder oder Autos. Alle Objekte werden, wie in Abbildung 3.1

zu erkennen, von einer Bounding Box umrahmt, die mit ihren äußeren Abmessungen abschließt.

Eine Verfolgung der Objekte vom linken in den rechten oder vom rechten in den linken Bild-

bereich erfolgt nicht, das heißt ein Objekt, das beide Erfassungsbereiche durchquert, ist durch

zwei separate Trajektorien und IDs beschrieben, zwischen denen im Datensatz keine Zusammen-

gehörigkeit besteht. Die Bewegungen aller detektierten Objekte werden aufgezeichnet und über

den erfassten Zeitraum in Abschnitten von ca. 0,07 Sekunden über ihre jeweilige Position, Ge-

schwindigkeit, Beschleunigung und Ausrichtung gespeichert. Jedem Objekt wird außerdem eine

fortlaufend nummerierte ID zugewiesen, anhand derer die erhobenen Daten dem Objekt eindeutig

zugeordnet werden können. [129]

Diese aufgezeichneten Parameter bilden die Trajektoriendaten, die zu jeder Videodatei für die

jeweils linke und rechte Kameraaufzeichnung separat als CSV-Datei vorliegen. Die vollständige

Trajektorie einer Objekt-ID ergibt sich aus folgenden Parametern:

Zeitstempel (timestamp): Datum und Uhrzeit mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekun-

de

Geschwindigkeit (velocity): nördliche Komponente, östliche Komponente, Betrag, Abwei-

chung in Metern pro Sekunde

Klassi�kation (classi�cation): binäre Variable 0 oder 1 für jede Objektklasse (Motorbike,

Car, Truck, Bus, Pedestrian, Bicycle, E-Scooter, Parked E-Scooter)

Dimension (dimension): Länge und Breite des Objekts sowie jeweils Abweichung in Me-

tern

Ausrichtung/Fahrtrichtung (heading) in Grad

Position (location) als Messergebnis der Objektdetektion: nördliche Komponente, östliche

Komponente, Betrag, Zone, Abweichung

Bounding Box: jeweils x- und y-Koordinaten der vorderen linken (front left), vorderen

rechten (front right), hinteren linken (rear left) und hinteren rechten (rear right) Begrenzung

des Objekts

hintere Koordinaten (rear): nördliche Komponente, östliche Komponente
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vordere Koordinaten (front): nördliche Komponente, östliche Komponente

Koordinaten des Mittelpunktes (center): nördliche Komponente, östliche Komponente

Ursprungskoordinate (origin) in der Frontmitte des Objekts: nördliche Komponente, östli-

che Komponente [130]

Die Angabe der Koordinaten erfolgt im Universal Transverse Mercator (UTM)-Format. In der

folgenden Abbildung 3.2 sind die verschiedenen Koordinatenangaben anhand eines vereinfacht

dargestellten Objekts verdeutlicht.

Abbildung 3.2.: Referenzpunkte der Objektkoordinaten exemplarisch an einem vereinfacht dargestellten
Verkehrsobjekt. Quelle: [130].

3.2.2. Auswertungen zum Verkehrsaufkommen und zur

Geschwindigkeitsverteilung

Um einen grundlegenden Überblick über den Umfang der Messdaten zu geben folgen an dieser

Stelle Auswertungen zum Verkehrsaufkommen der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden und

den gefahrenen Geschwindigkeiten.
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In den Messdaten sind nicht alle Verkehrsobjekte mit einer durchgehenden Trajektorie erfasst

worden. In einigen Fällen ist aus verschiedenen Gründen die Objekterkennung unterbrochen, was

zu einer Erfassung eines einzelnen Objektes durch mehrere IDs mit jeweils einer eigenen Trajek-

torie führt. Diese Problematik wird ausführlicher in Kapitel 3.2.3 beschrieben. An dieser Stelle ist

lediglich relevant, dass für die Auswertung des Verkehrsaufkommens Trajektorien mit einer sehr

kurzen Länge nicht berücksichtigt werden, da sonst durch eine mehrfache Detektion desselben

Objektes das Auswertungsergebnis nach oben verfälscht würde. Als Grenzwert werden hierfür

zwei Sekunden gewählt, da nach der ausführlichen Begutachtung des Videomaterials davon aus-

gegangen werden kann, dass die fehlerhafte Objekterkennung im Großteil der Fälle Trajektorien

mit kürzerer Dauer erzeugt.

Zur Auswertung des Verkehrsaufkommens wurden die Daten der linken Kamera verwendet. Die

Objekterkennung erfolgt nach Beurteilung des Videomaterials auf der linken Seite zuverlässiger,

das heißt Trajektorien sind selterner unterbrochen oder Objekte einer falschen Klasse zugeordnet.

Dem Videomaterial ist zusätzlich zu entnehmen, dass der Großteil aller der die Fahrbahn nutzen-

den Verkehrsteilnehmenden sowohl den linken als auch den rechten Bildabschnitt durchqueren,

da im Zwischenbereich keine Möglichkeit zum Abbiegen und dem Verlassen des Bildbereichs ge-

geben ist. Die Anzahl der Verkehrsteilnehmenden, die nur in einem Bildabschnitt zu sehen sind

(beispielweise Autos, die geparkt, oder Fahrräder, die abgestellt werden) ist vernachlässigbar. Le-

diglich die Anzahl der Zufußgehenden ist im rechten Bildabschnitt als geringer anzunehmen, da

sich im linken Bildabschnitt eine Bushaltestelle, an der Zufußgehende in Busse ein- und ausstei-

gen, und zahlreiche Geschäfte be�nden, die Zufußgehende betreten.

Zusätzlich wird für die Auswertung der Kreuzungsbereich Adalbertstraße/Oranienstraße abge-

schnitten und nicht betrachtet, da der Verkehr in Ost-West-Richtung für die Analysen in dieser

Arbeit nicht relevant sind. Ebenfalls nicht berücksichtigt wird der letzte Messabschnitt von 15:00

Uhr bis 15:01 Uhr, da wegen des kurzen Zeitintervalls keine Vergleichbarkeit zu den vorherigen

Zeiträumen besteht.

In der folgenden Abbildung 3.3 ist das Verkehrsaufkommen gruppiert nach den Zeitabschnitten

der Datenerfassung und den Objektklassen der Verkehrsteilnehmenden aufgetragen. Zusätzlich

ist für jeden Zeitabschnitt die Gesamtsumme der Objekte angegeben.

Von den in Kapitel 3.2.1 genannten Objektklassen wurden Motorbike, Car, Truck, Bus, Pedestri-

an, Bicycle und E-Scooter ausgezählt. Die Klasse Parked E-Scooter wird vernachlässigt, da sie

speziell für Analysen im ursprünglichen Projektkontext angelegt wurde, aber im engeren Sinne

keine Objekte abbildet, die aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen.
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Abbildung 3.3.: Verkehrsaufkommen als Anzahl der Verkehrsobjekte für die Objektklassen Zufußgehende,
Pkw, Fahrräder, E-Scooter, Lkw, Busse und Motorräder und in Summe pro Zeitabschnitt.
Eigene Darstellung.

Die Auswertung zeigt einen Anstieg der Verkehrsobjekte im Verlauf der ersten Hälfte des Mess-

zeitraums, beginnend bei in Summe 1.781 Objekten, und ein konstant hohes Aufkommen von

etwa 4.400 Objekten pro Stunde in der zweiten Hälfte. An dieser Stelle wird erneut angemerkt,

dass der erste Zeitabschnitt um 15 Minuten kürzer ist als die folgenden. Den größten Anteil haben

mit ca. 49 bis 65 Prozent in allen Abschnitten die Zufußgehenden, gefolgt von Pkw mit ca. 20

bis 36 Prozent und Fahrrädern mit ca. zehn bis 25 Prozent. Die einzelnen Anteile der übrigen

Objektklassen übersteigen zu keinem Zeitpunkt zwei Prozent.

Dies wird in der folgenden Abbildung 3.4 verdeutlicht, die das Aufkommen der verschiedenen

Objektklassen über den gesamten Verlauf der Messung darstellt.

In der Abbildung 3.5 wird das Verkehrsaufkommen zusätzlich in Abhängigkeit der Fahrtrichtung

dargestellt. Hierbei wird neben den geparkten E-Scootern die Objektklasse der Zufußgehenden

vernachlässigt, da sie eine separate Infrastruktur nutzen, auf der sie nicht an die Fahrtrichtun-

gen der Fahrbahn gebunden sind. Da die Adalbertstraße mit geringer Abweichung in Nord-Süd-

Richtung verläuft sind die zwei möglichen Fahrtrichtungen mit Nord-Süd (NS) und Süd-Nord

(SN) bezeichnet.

Diese Auswertung zeigt einen relativ geringen Unterschied im Verkehrsaufkommen der beiden
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Abbildung 3.4.: Verkehrsaufkommen als Anzahl der Verkehrsobjekte für die Objektklassen Zufußgehen-
de, Pkw, Fahrräder, E-Scooter, Lkw, Busse und Motorräder und in Summe im gesamten
Messzeitraum. Eigene Darstellung.

Abbildung 3.5.: Verkehrsaufkommen nach Objektklasse, Zeitabschnitt und Fahrtrichtung Nord-Süd und
Süd-Nord. Eigene Darstellung.

Fahrtrichtungen. Insgesamt entfallen auf die Nord-Süd-Richtung ca. 46 Prozent und auf die Süd-

Nord-Richtung ca. 54 Prozent der Verkehrsteilnehmenden. Grundlegende Trends im Verlauf der

Messkampagne sind nicht ersichtlich.

Neben dem Verkehrsaufkommen bietet die Auswertung der Geschwindigkeitsverteilungen und
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Durchschnittsgeschwindigkeiten einen guten Überblick über das Verkehrsgeschehen. In den Ab-

bildungen 3.6 und 3.7 ist jeweils für den linken und rechten Erfassungsbereich ein Histogramm

der gefahrenen Geschwindigkeitsbereiche für alle Verkehrsteilnehmenden im Tagesverlauf dar-

gestellt.

Abbildung 3.6.: Geschwindigkeitsverteilung im linken Erfassungsbereich als Anzahl der Verkehrsobjekte
für die Objektklassen Pkw, Fahrräder, E-Scooter, Lkw, Busse und Motorräder als Histo-
gramm nach Anzahl pro Geschwindigkeitsbereich je Zeitabschnitt und Fahrtrichtung. Ei-
gene Darstellung.

Für diese Auswertung werden neben geparkten E-Scooter die Zufußgehenden nicht berücksich-

tigt. Der Grund ist hierfür, dass diese sich abseits der Fahrbahn auf einer separaten Infrastruktur

bewegen und nach den Ergebnissen der Untersuchung des Verkehrsaufkommens in hoher Zahl

vorhanden sind (vgl. Abbildung 3.4). Ihr Miteinbeziehen würde das Ergebnis maßgeblich beein-

�ussen und teilweise verfälschen, da sich alle anderen Objektklassen unter gegenseitiger Beein-

�ussung auf der Fahrbahn bewegen. Die Anzahl von Fahrrädern und E-Scootern, die den Fußweg

nutzen und von Zufußgehenden in ihrer Geschwindigkeitswahl beein�usst werden, ist aus der

Beurteilung des Videomaterials als vernachlässigbar anzusehen. Zusätzlich wurden, wie zuvor,

der Kreuzungsbereich und der letzte einminütige Messabschnitt nicht berücksichtigt. In der Gra-

�k ebenfalls nicht dargestellt sind vereinzelte Verkehrsobjekte, denen eine Geschwindigkeit von

mehr als 50 Kilometer pro Stunde zugeordnet wurde. Diese sind auf Messungenauigkeiten zu-

rückzuführen und in vernachlässigbar geringer Anzahl vorhanden (links 23 und rechts 27 von

jeweils etwa 20.000 Erfassungen).

Die Auswertungen des linken Erfassungsbereich zeigen, dass in Süd-Nord-Richtung in jedem
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